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Tagesordnungspunkt 
Beschlussfassung zur weiteren Planung des Neubaus der Grundschule Brockhagen mit 
dem Standard KFW 40 NH 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schulen, Jugend, Sport und Kultur beschließt, den Neubau der Grund-
schule Brockhagen mit dem Standard KFW 40 mit Nachhaltigkeitszertifikat weiter zu planen. 
 

 
Erläuterungen: 
 
Für den Neubau der Grundschule Brockhagen wurde als Grundlage für die Entwurfsplanung eine 
Klimadesign-Phase vorgeschaltet, um ein auf das Gebäude zugeschnittenes technisches Gesamt-
konzept zu entwickeln, das sowohl ökonomische als auch ökologische Auswirkungen unterschied-
licher Ansätze in der Gesamtbetrachtung berücksichtigt. Das Ziel ist die Schaffung eines wartungs-
armen Gebäudes, das auf sich verändernde Anforderungen reagieren kann, sowie minimierte Un-
terhalts- und Investitionskosten des Gebäudes. 
 
In der Sitzung des Ausschusses für Schulen, Jugend, Sport und Kultur am 24.10.2022 wurden die 
Werte einer Passivhausschule und einer Holz-Aktiv-Schule beraten und gegenübergestellt. 
 
Berücksichtigung fanden sowohl die graue Energie, die für die Herstellung der Baumaterialien ent-
steht, als auch die rote Energie, die zum Betrieb des Gebäudes erforderlich ist. 
 
Im Ergebnis bestand weiterer Beratungsbedarf in den einzelnen Fraktionen. 
 
Im Rahmen einer sich anschließenden Fraktionsrunde wurden gemeinsam mit den beteiligten Ar-
chitekten noch einmal über die weiteren Planungsvarianten beraten. 
 
Der Vorschlag, die weiteren Planungen auf der Grundlage KFW 40 Nachhaltigkeit weiter zu verfol-
gen, fand einvernehmliche Zustimmung. 
 
Das Effizienzgebäude 40 Nachhaltigkeit ist derzeit das einzige Förderprogramm, das von der Bun-
desförderung für effiziente Gebäude bezuschusst wird. Der erforderliche Nachweis für die Förde-
rung erfolgt über die Vergabe des gebäudebezogenen Qualitätssiegel „Nachhaltiges Gebäude“ 
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Die Durchführung der Nachhaltigkeitsbewertung erfolgt durch Auditoren, zum Beispiel von der Ge-
sellschaft für nachhaltiges Bauen, die das Bauvorhaben begleiten und kostenpflichtig beauftragt 
werden müssen. Die Grundanforderungen an die Gebäudequalität beinhalten unter anderem Kom-
fort, Lufthygiene, Bedienfreundlichkeit und Barrierefreiheit. Des Weiteren Lebenszykluskosten, 
Wertstabilität, Treibhausgasemissionen, Ressourcenverbrauch, technische Qualität der Gebäu-
dehülle, Rückbau- und Recyclingfreundlichkeit. 
 
Das Zertifikat, welches Voraussetzung für eine mögliche Förderung ist, wird erst nach Fertigstel-
lung des Gebäudes erstellt. 
 
Ziel ist die Errichtung eines Gebäudes mit nachhaltigen Materialien und energetisch hohem Stan-
dard. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, gemeinsam mit dem beauftragten Architekturbüro sowie den beauf-
tragten Planungsbüros Haustechnik und Bauphysik die entsprechenden Strategien zur Erreichung 
der angestrebten Werte zu entwickeln und zeitnah einen begleitenden Auditor zu beauftragen.  
 
Eine entsprechende Kostenschätzung wird zum Ende der Leistungsphase 2 vorliegen und voraus-
sichtlich in der ersten Sitzung des Fachausschusses, voraussichtlich Ende Januar, Anfang Februar 
vorgestellt. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Ja   ☒ 

Nein   ☐ 

Finanzbedarf konsumtiv (Ergebnisplan):  

Finanzbedarf investiv (Finanzplan): noch nicht ermittelt 

Im Haushaltsjahr ………  eingeplant:  

Ungedeckter Finanzbedarf:  

Deckungsvorschlag:  

Jährliche Folgekosten:  

Stellenmehrbedarf:  
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